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SCHREIBEN VON STATTHALTER UND RAT VON LUZERN AN SCHULTHEISS UND
RAT VON BREMGARTEN

"Unns haben unnsere getrewe liebe Ulrieh Halter  und Kaspar Hart¬

mann,  alls verordnete Vögt und Bürgen des unnseren Jost Z u m b u e l s

von Hoehdorff [ 1639 Müller der Wälismühle in Bremgarten ] , wie auch sin Ehe¬

liche Husfraw , Magdalena Baumgarteren  usfüehrlich zu vernehmen

geben lassen , wellcher gestallten er Zumbuel (den wür von seiner bewüsten Sa¬

chen willen uff ein Zyt lang unser Landtschafft gelösteret ) mit unserem Landt

schryber Jn den freyen Embteren Beat  J a c o b I . Zurlauben wegen eines
1

Mülylehens in ein solche Zerrittung . . . gerathen , dass wyllen er Landtschry-

ber Jme das seinige angriffen , er Zumbuel Nottrungenlich und zur rettung des

sinnigen verursachet worden , sich bey euch zu erclagen unnd ermeltem Landt-

schryber hierumb wie billich in recht zu fassen . Da dan Jme vermög Ewer Raths

erkantnuss sine angegriffne Sachen nit allein vor einfachten , sondern auch

zu mehrer becräfftigung zweifachten Rath zugesprochen . . . worden , allso dass

sie die Vögt sich diser Urtheil ersättigen und von Jhme Landtschrybern mit

bezyhung der angryffnen Waren old des gethonen Arrests ledigen wollen . Wan

aber besagter Landtschryber diser Ewer gegebnen Urtheil Nit allein nit Nach-

khommen , . . . sonder Jme Zumbuel noch bis uff dato das seinige gleichsam wider

recht (ungeacht sy die Vögt und Bürgen der Zinsliferung von besagter Mily

wegen sich Niemalen gespert ) hinderhalten , und an Statt dessen mit vilen gro¬

ben und ehr berüehrlichen laster Worten taxieren und verschreiben thuet . Alls

wollent Sie unns , dis alls Jrer Obrigkeit geklagt und . . . Jn underthenigkeit

gebetten haben und hierdurch zu ruewen khommen söllendt . Diewillen dan wür

us disem Jhrem Anbringen sovil befunden , das mines theils genanter unnser

Landtschryber sich dis orths Zimlicher massen übersehen , anders theils aber

auch eüwer wolgegebne Rathserkantnus etwellcher gestallten verschimpft und

usgeschlagen habe , Jn dem er der Urtheil nit statt thuen noch . . . bequemmen

wollen . Alls werdent ihr euch . . . angelegen sein lassen , eüwere deshalben bis



anhero gemelte Freyheit und gerechtigkheiten zu beschüzen und dahin zu sehen,

damit sy die Unnseren by solcher gethoner erkantnus verhüben und der gegen-

theil . . . auch zu der gebür gewusen werden möge " .

1 ) vgl . auch AH 36/74 , 76

Beglaubigte Kopie des Stadtschreibers von Bremgarten , Johann M e y e n-
b e r g - AH 53 , 87 - 88 - Blatt 88 v  leer
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